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#ST# Bundesgesetz
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG)

Änderung vom 16. Dezember 1994

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19, September 1994 1)

beschliesst:

l

Das Markenschutzgesetz vom 28. August 1992-2' wird wie folgt geändert:

Art. 72 Abs. 2, 2Ms und 2"r

2 Die Zollverwaltung behält die betreffenden Waren bis zu zehn Arbeitstagen vom
Zeitpunkt der Mitteilung nach Absatz l an zurück, damit der Antragsteller vorsorg-
liche Massnahmen erwirken kann.
2bis In begründeten Fällen kann die Zollverwaltung die betreffenden Waren während
höchstens zehn weiteren Arbeitstagen zurückbehalten.
2lcr Ist durch das Zurückbehalten von Waren ein Schaden zu befürchten, so kann die
Zollverwaltung das Zurückbehalten von einer angemessenen Sicherheitsleistung
des Antragstellers abhängig machen.

II
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundcsrat bestimmt das Inkrafttreten.
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